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BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Reinhardtstraße 32 10117 Berlin



Positionspapier



Gestaltung der mittel- und langfristigen energie- und klimapolitischen Ziele der EU Berlin, 15. Oktober 2012



Energie- und umweltpolitischer Rahmen Im Jahr 2007 ist es unter der deutschen Ratspräsidentschaft erfolgreich gelungen, in der EU verbindliche ZieIe für eine nachhaltige Energie- und Klimapolitik in Europa bis zum Jahr 2020 zu definieren. Dies war rückblickend ein bedeutender Schritt, der mit dazu beigetragen hat, für die Unternehmen eine langfristige Planungssicherheit zu gewährleisten. Im Hinblick auf die acht verbleibenden Jahre bis 2020 ist es notwendig die Diskussion über Weiterentwicklung der mittel- und langfristigen energie- und klimapolitischen Ziele auf europäischer Ebene zügig und ernsthaft anzugehen. Vor allem auf Grund der langfristigen Investitionszyklen ist es aus Sicht der Unternehmen von entscheidender Bedeutung so frühzeitig wie möglich verlässliche europäische Rahmenbedingungen zu bekommen. Auf Basis der Energiestrategie bis zum Jahr 2020 ("Energie 2020") und den Fahrplänen für eine CO2-arme Energieversorgung sowie der Wirtschaft insgesamt bis zum Jahr 2050 stehen in der kommenden Zeit die Weichenstellungen für die Zeit nach 2020 und eine mögliche Festlegung von energie- und klimapolitischen Zielvorgaben für das Jahr 2030 im Mittelpunkt der EU-Energiepolitik. Zentrale Vorhaben sind dabei die weitere Ausgestaltung der Fahrpläne für das Jahr 2050 u.a. im Rahmen von Mitteilungen zur Strategie für erneuerbare Energien mit Blick auf 2030 aber auch die Mitteilung zum Energiebinnenmarkt. Weitere wesentliche Vorgänge für die Zeit nach 2020 sind die Diskussion über die Einbeziehung weiterer Sektoren in den Emissionszertifikatehandel (EZH), die jüngsten Vorschläge zur Revision des Versteigerungszeitplans, die Konkretisierung der Erarbeitung eines weltweiten Klimaschutzabkommens (Durban Platform) bis 2015 und die Fortsetzung des Kyoto-Protokolls, die bis zum Jahresende 2012 beschlossen werden soll. Der BDEW setzt sich in dem Zusammenhang dafür ein, folgende Ziele zu erreichen: 



Ausbau einer CO2-neutralen Energieversorgung unter Einbeziehung der dafür geeigneten und auf Ebene der Mitgliedstaaten politisch gewollten Erzeugungsarten und Stärkung der Energieeffizienz,







zunehmende Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien unter Nutzung der auf europäischer Ebene zu erzielenden Synergien,







Umsetzung des gemeinsamen europäischen Energiebinnenmarktes auf der Basis von Wettbewerb, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit unter Ausbau der regionalen Märkte als Zwischenschritt,







Ein stabiles regulatorisches Umfeld, das Anreize für Investitionen in eine sichere und zuverlässige Energieinfrastruktur schafft, deren Ausbau europaweit optimiert wird,







Mit Blick auf die Versorgungssicherheit: Schaffung eines klaren europäischen Rahmensfür die Energieaußenpolitik.
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Klimaschutz – Weltklimapolitik und die Rolle der EU Derzeit ist auch nach den Beschlüssen der UN-Klimakonferenz in Durban nicht abschätzbar, ob Staaten außerhalb der EU ernsthaft gewillt sein werden, Verpflichtungen zur Begrenzung oder Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen einzugehen. Die EU und die sie tragenden politischen Kräfte stehen damit vor der Wahl, anstehende Entscheidungen aufzuschieben oder unter Ungewissheitsbedingungen zu handeln. Sollte die EU ihre Klimaziele unilateral anheben, könnten kurz- und mittelfristig höhere volkswirtschaftliche Kosten auf die EU und zukommen und sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen auswirken. Dieser möglicherweise nachteiligen Entwicklung sind jedoch mögliche langfristige Vorteile (Exportmöglichkeiten, sinkende Energiekosten, Stärkung der Versorgungssicherheit durch verminderte Energieimporte) gegenüber zu stellen. Zudem können langfristig kalkulierbare Rahmenbedingungen wichtiger als kurzfristige Vor- oder auch Nachteile sein. Im Ergebnis muss die EU die Entscheidung über weitere klimapolitische Schritte nicht vom Zustandekommen eines Weltklimaabkommens abhängig machen. Eine rohstoffeffiziente Wirtschaft kann langfristig durchaus wettbewerbsfähiger sein. Ausschlaggebend sollte also die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen sein. Dabei hat eine Vorreiterrolle durchaus auch praktische Vorteile in Bezug auf das EU-Gesamtenergiesystem (langfristig sinkender Nettokapitalabfluss durch verringerte Rohstoffimporte) und auf eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Eine Vorreiterrolle darf aber nicht auf Emissionshandelszielverschärfungen reduziert werden. Auch die Reduzierung der Abhängigkeit von Rohstoffimporten kann beispielgebend, aber darüber hinaus auch mittel- bis langfristig ökonomisch vorteilhaft sein. Allerdings ist im Falle weiterer unilateraler Emissionsminderungsanstrengungen ein innereuropäisches LevelPlaying-Field wichtig. Auch sollten die Auswirkungen weiterer Anstrengungen sowie des Zielpfades auf die Wettbewerbsfähigkeit der von Verlagerungseffekten bedrohten energieintensiven Industrie sowie für Erzeuger und Länder berücksichtigt werden, deren Strukturen historisch bedingt noch mit hohen Emissionen verbunden sind und die ggf. mehr Zeit für eine Umstellung benötigen.



Rolle der EU nach innen Artikel 194 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union geht von der Souveränität der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Energiemix aus. Hieran sollte im Prinzip auch künftig festgehalten werden. Aber es muss der Blick für die Grenzen dieser Souveränität geschärft werden, wenn hierdurch einzelne Mitgliedstaaten ihre europarechtlichen Verpflichtungen nicht erfüllen. Der BDEW hat die Frage aufgeworfen, wo der Grundsatz des ausschließlich national definierten Energiemix seine Grenzen findet und dabei insbesondere auf die den Mitgliedstaaten aus dem Energiebinnenmarkt und den Klimazielen der EU erwachsenden Pflichten hingewiesen. Der Einsatz der thermischen Kraftwerke und die Investitionsentscheidungen erfolgen ebenso nach den Regeln des Binnenmarktes wie Stromflüsse nicht an nationalen Grenzen Halt maSeite 3 von 13



chen. Entscheidungen in einem Mitgliedstaat haben auch Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten. Diese zunächst vereinzelt aufgetretenen Interdependenzen nehmen an Häufigkeit und Bedeutung zu. Auch der Bedarf an europäischer Infrastruktur verstärkt diesen Trend. Dies ist letzten Endes Ausdruck der wachsenden Verflechtung der Nationalökonomien in einem Binnenmarkt. Dieser Effekt ist nicht nur hinzunehmen. Er ist geradezu intendiert. Die Souveränität in Bezug auf die Energiepolitik findet daher u.a. eine Schranke in den Erfordernissen eines unverfälschten Binnenmarkts. Eine zunehmende Koordinierung und Abstimmung wird unerlässlich. Da sich diese oft auf bilateralem Wege nicht oder nicht effizient wahrnehmen lässt, ergeben sich Ansatzpunkte für eine wachsende Europäisierung. Das Verhältnis von europäischer und nationaler Energiepolitik muss anhand der aktuellen Gegebenheiten ständig neu austariert werden. Die Organe der EU sollten diesen Prozess konstruktiv begleiten und zugleich die Verwirklichung des Energiebinnenmarkts entschlossen vorantreiben.



Zielarchitektur Die ursprünglichen Bemühungen zum Klimaschutz sahen vor 2007 lediglich eine CO2Reduktion vor. Dazu wurde als effizientes Instrument der CO2-Handel eingerichtet. Nicht berücksichtigt wurde dabei der zunehmende Ausbau der erneuerbaren Energien. In der Folge sank der Preis für die Zertifikate deutlich, so dass hier quasi eine Umverteilung zu Gunsten der Sektoren außerhalb der Energiewirtschaft stattfand. Die heute bestimmenden Zielvorgaben der 20-20-20-Ziele bis 2020 sind im März 2007 im Zuge des Europäischen Rates entstanden. Sie gehen davon aus, dass alle drei Ziele gleichberechtigt, gleichgewichtig und unverbunden nebeneinander stehen. Die mit diesen Zielvorgaben gewonnenen Erfahrungen zeigen deutlich, dass die Ziele interagieren. Eine Verschärfung des Energieeffizienzziels beeinflusst beispielsweise automatisch die Erreichung des Klimaziels und führt ggf. zu dessen Verschärfung. Im Klimafahrplan 2050 empfiehlt die EU-Kommission eine de facto Verschärfung des Klimaziels für 2020 über den Umweg eines verbindlichen Effizienzziels. Alle drei Ziele (Klimaschutz, Energieeffizienz, erneuerbare Energien) tragen dazu bei, dass die EU ihren Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels leistet. Wenn die EU den eingeschlagenen Weg anspruchsvoller Ziele weitergehen und ihre Anstrengungen sogar noch vergrößern will, bedarf es einer effizienteren Zielarchitektur. Die Klimaschutzziele sind durch völkerrechtliche Abkommen festgeschrieben und ihre Erreichung sollte durch zielsichere Instrumente sicher gestellt werden. Deshalb kommt dem Treibhausgasemissionsminderungsziel auf europäischer und internationaler Ebene eine Schlüsselrolle für den Emissions- und den Nichtemissionshandelssektor zu. Die Situation in Deutschland stellt sich in tatsächlicher Hinsicht anders dar. Mit dem Kernenergieausstieg ist der Ausbau der erneuerbaren Energien im Elektrizitätssektor zum wichtigsten Faktor für die Kompensierung und Minderung von Treibhausgasemissionen geworSeite 4 von 13



den. Zugleich sind die deutschen Erneuerbare-Energien-Ausbauziele (Stromsektor: 35 Prozent 2020, 50 Prozent 2030, 65 Prozent 2040, 80 Prozent 2050; Endenergieverbrauch: 18 Prozent 2020, 30 Prozent 2030, 45 Prozent 2040, 60 Prozent 2050) so ehrgeizig, dass sie das nationale Treibhausgasemissionsminderungsziel beinahe überlagern. Das EU-Erneuerbare-Energien-Ausbauziel besitzt aufgrund der inzidenten Zustimmung des BDEW im Zuge des nationalen Energiekonzepts, des hohen affektiven Interesses von Bürgern und Kunden und der speziellen Situation Deutschlands nach der Energiewende faktisch gleichen Rang wie das Klimaziel. Teils aus prinzipiellen Erwägungen, teils aus Gründen der politischen Vermittelbarkeit aber auch weil der Ausbau der erneuerbaren Energien absehbar von zusätzlicher Förderung abhängt, ist eine Beibehaltung eines eigenständigen Erneuerbare-Energien-Ziels auch auf EU-Ebene zu empfehlen. Die Verbesserung der Energieeffizienz besitzt auf operativer Ebene große Bedeutung. Dennoch hat das Energieeffizienzziel bislang keinen schlüssigen Platz in der Zielhierarchie gefunden. Oft wurde Energieeffizienz allein auf den Stromsektor bezogen und auf die Einsparung von Kilowattstunden reduziert. Der BDEW ist wiederholt dafür eingetreten, die Potentiale zur Verbesserung der Energieeffizienz in ihrer ganzen Breite zu betrachten und auf die Einsparung von Primärenergie zu beziehen. Erfreulicherweise hat die Europäische Kommission mit dem Energiefahrplan 2050 erstmals eine sehr ähnliche Sicht gezeigt. Wenn man an einer Zielmehrheit festhält, ist es essentiell, dass CO2-Minderungen aus den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien auf das Klimaziel anrechenbar werden. Dies ist gegenwärtig nur sehr bedingt der Fall, schmälert die Steuerungsfunktion des CO2Ziels erheblich und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit und die Preisbildung des Emissionszertifikatehandels. Dies gilt insbesondere dann, wenn der für den Ausbau der erneuerbaren Energien und für Energieeffizienzmaßnahmen im EZH unterstellte Zielerreichungspfad überschritten wird. In methodischer Hinsicht müssen freilich zunächst die Wechselwirkungen genau verstanden werden, bevor man an strukturelle Lösungen denken kann. Dies gilt insbesondere für den Stromsektor und teilweise auch für den Fernwärmesektor, da hier aufgrund von Verlagerungseffekten zwischen Emissionshandelsbereich und Nichthandelsbereich eine Emissionsminderung durch Effizienzmaßnahmen oder Ausbau der erneuerbaren Energien nicht immer eindeutig zugeordnet werden kann und die tatsächlich erzielte CO2-Vermeidung stark von der Ausgestaltung des jeweiligen Energiesystems, in dem die Verdrängung stattfindet, abhängt. Darüber hinaus wirken sich die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Nutzung von Projektgutschriften (vor allem CDM) auf die Erreichung der inländischen Minderungsziele und die Kohlenstoffpreisbildung aus. Der BDEW ist allerdings überzeugt, dass sich die Ziele der Dekarbonisierung unter gleichzeitiger Wahrung von Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit nur dann erreichen lassen, wenn die energiepolitischen Instrumente so ausgestaltet werden, dass sie sowohl mit den Zielen des europäischen Binnenmarktes kompatibel als auch kosteneffizient sind. Eine längerfristige oder gar dauerhafte Freistellung einzelner Energieträger vom Wettbewerb und von der Übernahme von Systemverantwortung kann ökonomisch nicht sinnvoll sein.
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Zwischenziele für 2030 Der BDEW hat wiederholt eine stärkere Verzahnung der Energiepolitik der EU mit der nationalen, langfristig ausgelegten Energiepolitik eingefordert. Anders als Deutschland hat die EU bislang für 2050 nur vereinzelt Ziele formuliert und auf Zwischenziele z.B. für 2030 verzichtet. Aktuell gibt es allerdings Diskussionen darüber, dies zu verändern. Gegenwärtig gibt es auf europäischer Ebene ein rechtlich verbindliches Klimaziel für 2020 und ein politisches Klimaziel für 2050. Der Zeitrahmen bis 2020 erscheint für viele Investitionsentscheidungen als zu kurz. Die Festlegung eines verbindlichen Emissionsminderungsziel für das Jahr 2030 als Zwischenziel ist daher geboten. Ein solches Ziel für 2030 und am besten auch gleich für 2040 sollte auf europäischer Ebene schnellstmöglich rechtlich verbindlich festgelegt und in Einklang mit den Zielen der 2050-Roadmap gebracht werden. Der BDEW hat sich in seiner Stellungnahme zum Energiefahrplan 2050 dafür ausgesprochen, dass für Deutschland bei der Festlegung des „target sharing“ neuer EU-Klimaziele die Vorgaben des nationalen Energiekonzepts gelten müssen. Ein gemeinschaftsweites Treibhausgasemissionsminderungsziel für 2030 sollte für Energiewirtschaft, Industrie und – soweit möglich – für den Transportsektor auch mit Hilfe des bestehenden Instrumentes des Emissionshandels umgesetzt werden. Für die nicht dem Emissionshandel unterliegenden Sektoren und Anlagen stellt die derzeit verfolgte Einführung einer CO2-Komponente in die Energiesteuer einen ergänzenden Ansatz dar. Nur ein verlässlicher Rahmen wird die Investitionen auslösen, die zur Erreichung der Klimaschutzziele mit Hilfe von Effizienzmaßnahmen und Erneuerbarer Energien notwendig sind. Die Kompatibilität der Emissionsminderungsziele über 2020 hinaus mit dem Reduktionspfad der EZHZertifikatemenge ist hierfür grundlegende Voraussetzung. Mittelfristig ist die verstärkte Kohärenz von Ausbauzielen für erneuerbare Energien und von Energieeffizienzzielen mit den Minderungszielen im EZH-System unabdingbar. Ein integrierter Ansatz ist daher auch bei der Formulierung von Zielen für 2030 unerlässlich.



„Backloading“ von Emissionsberechtigungen Der Emissionshandel in seiner bestehenden Form stellt grundsätzlich ein marktkonformes und kosteneffizientes Instrument dar. Dieses Instrument sollte als zentrales Leitsystem zur Erreichung der Klimaschutzziele fortgeführt und gestärkt werden. Der EZH ist derzeit durch einen Preisverfall gekennzeichnet, der zumindest in diesem Ausmaß kaum erwartet worden war. Grundsätzlich sind Eingriffe in den Zertifikatemarkt schädlich. Der Emissionshandel hat seine Funktionsfähigkeit hinsichtlich der Mengensteuerung unter Beweis gestellt. Er wurde eingeführt, weil er ein besonders effizientes Instrument darstellt, um die Reduktion des Ausstoßes von CO2 kostenoptimal zu bewirken. Hierzu wird zunächst ein bestimmtes Klimaziel bestimmt und anschließend die entsprechende Obergrenze an zu emittierenden CO2-Zertifikaten („cap“) festgelegt. Da der EZH ein marktwirtschaftliches Instrument ist, richtet sich der Zertifikatepreis nach Angebot und Nachfrage. In Zeiten wirtschaftlich schwächerer Phasen ist der Preis demnach niedriger als in Zeiten des wirtschaftliSeite 6 von 13



chen Wachstums. Die derzeit niedrigen Preise für CO2-Zertifikate sind kein Beweis für das Versagen, sondern für das Funktionieren des Emissionshandels. Kostenoptimalität einerseits und ein bestimmter Zertifikatpreis andererseits schließen sich wechselseitig aus. Der Preisverfall ist aber zu einem gewissen Teil auch durch die staatliche Förderung des Zubaus an erneuerbaren Energien in einigen Mitgliedstaaten ausgelöst. Deren hohe spezifische Vermeidungskosten würden sich nicht im Emissionshandel refinanzieren lassen. Der trotzdem subventionierte Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien machte zusätzliche kostengünstigere Vermeidungsmaßnahmen obsolet, was sich in niedrigen Zertifikatepreisen niederschlug. Der an sich erwünschte Zubau ist in seinen mittel- bis langfristigen Konsequenzen für die Preissignalbildung des EZH und die hieraus abzuleitenden Investitionsanreize unterschätzt worden, als das EZH aufgesetzt wurde (s. o.). Dies verlangt im Anbetracht des immer bedeutsamer werdenden Beitrages erneuerbarer Energien zur Energieversorgung nach einer Korrektur des EZH / des CO2-Einsparziels nach oben. Langfristige Perspektive: Am Ausgangspunkt steht die politische Verpflichtung des Europäischen Rates, dass die EU bis 2050 ihre CO2-Emissionen um 80 bis 95 % reduzieren soll. Der BDEW hat sich bereits 2009 und jetzt erneut in seiner Stellungnahme zum Energiefahrplan 2050 für eine CO2-neutrale Stromerzeugung bis 2050 ausgesprochen. Die Kommission weist in ihrem Energiefahrplan 2050 zutreffend darauf hin, dass der jetzige lineare Emissionsminderungspfad durchaus ehrgeizig ist, aber das Ziel einer Dekarbonisierung der Energieversorgung bis 2050 deutlich verfehlt. Dementsprechend müssen die Reduktionsanstrengungen früher oder später verschärft werden. Eine Abwägungsentscheidung kann nicht isoliert, sondern nur in einem größeren Kontext, insbesondere unter Einbeziehung des Zeithorizonts 2030 getroffen werden. Für die Reform des Emissionshandels werden derzeit verschiedene Mechanismen diskutiert. Im Mittelpunkt steht hierbei mit der Vorlage der Kommissionsvorschläge vor allem die zeitliche Verschiebung der Versteigerung von Emissionsberechtigungen an das Ende der Handelsperiode, das sogenannte „Backloading“, im Rahmen der Ermächtigungsgrundlage des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2003/87/EG. Die Europäische Kommission hat diesbezüglich am 25. Juli 2012 Vorschläge zur Überarbeitung der EZH-Richtlinie und der Versteigerungsverordnung vorgelegt. Der BDEW unterstützt in diesem Zusammenhang ein kurzfristiges „Backloading“ von Emissionszertifikaten als ersten, einmaligen aber noch nicht ausreichenden Schritt für die notwendige Reform des Emissionshandels, stellt allerdings gleichzeitig fest, dass es innerhalb der Branche durchaus unterschiedliche Einschätzungen über die Frage der Bewertung der Vor- und Nachteile eines solchen Eingriffes gibt. Ein „Backloading“ zum jetzigen Zeitpunkt – verstanden als singulärer Anpassungsakt – kann einige gute Gründe für sich in Anspruch nehmen: 



Es wird ein Zielerreichungspfad eingeschlagen, der – im Falle seiner Fortführung im Rahmen einer langfristigen Strategie – die Erreichung des europäischen Emissionsminderungsziels für 2050 gestattet.
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Aufgrund des beschriebenen Umfelds und aufgrund des mittelfristig erwarteten deutlich schwächeren Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung Europas ist ein Einschwenken auf einen höheren Zielerreichungspfad für die Volkswirtschaften der EU möglicherweise leichter zu verkraften als unter anderen Umständen.







Das bestehende Überangebot an Zertfikaten ist insbesondere zu Beginn der dritten Handelsperiode besonders gravierend.







Der Zertifikatehandel würde als zentrales Klimaschutzinstrument gestärkt und liefe nicht Gefahr, als ineffizient diskreditiert und folglich durch weniger marktbasierte Instrumente abgelöst zu werden.



Von den Kritikern eines Backloading werden folgende Aspekte aufgeführt 



Ein Zurückhalten von Zertifikaten bekämpft nur das Symptom, aber nicht die Ursachen für den Preisverfall, namentlich die schwache Konjunktur und die mangelnde Abstimmung zwischen den verschiedenen Klimaschutz- und Förderinstrumenten zum Ausbau Erneuerbarer Energien und zur Erhöhung der Energieeffizienz.







Die Lenkungswirkung eines höheren CO2-Preises wird in Zeiten einer Finanz- und Wirtschaftskrise, wie sie derzeit in Europa vorherrscht, kurzfristig, d.h. noch im Rahmen der dritten Handelsperiode, kaum Wirkung entfalten können, da bei geringer Nachfrage in wettbewerblichen Märkten ohnehin nur in geringem Umfang Investitionen, auch in CO2-arme Technologien, getätigt werden.







Höhere CO2-Preise können die Gefahr bergen, dass den Unternehmen in einem schwierigen Umfeld weitere Mittel entzogen werden und so Wachstumspotenziale nicht oder nur in geringerem Umfang erschlossen würden und im Einzelfall sogar Produktionsverlagerungen und Carbon-Leakage die Folge sein könnten.







Bei willkürlichen und ggf. wiederkehrenden Eingriffen besteht die Gefahr eines grundsätzlichen Vertrauensverlustes in den Markt.







Die Zulassung von wiederkehrenden Eingriffen in den Markt verbunden mit der Absicht, wesentlich höhere Preisniveaus kurz- und mittelfristig zu bewirken, könnte die mögliche Anbindung des europäischen an andere Handelssysteme gefährden.



Wenn die EU-Kommission die Pläne zum „Backloading“ weiterverfolgen sollte, dann müsste eine Anpassung der zur Verfügung stehenden Menge an Emissionsberechtigungen zu Beginn der dritten Handelsperiode unbedingt in sorgfältig geplanter, transparenter und rechtssicherer Weise erfolgen. Für den Erhalt der Integrität des Emissionshandels sind Anpassungen der über eine Handelsperiode zur Verfügung stehenden Menge an Emissionsberechtigungen nach Möglichkeit grundsätzlich zu vermeiden. Das Vertrauen in den CO2-Handel darf nicht durch die Ermöglichung wiederkehrender willkürlicher Eingriffe in den Markt zur Preissteuerung beeinträchtigt werden. Nach Auffassung des BDEW muss die Richtlinie so formuliert sein, dass sie nur zu einem einmaligen Eingriff berechtigt. In keinem Fall sollte die Richtlinie darüber hinaus einen „Freibrief“ für weitere Eingriffe enthalten. Sollte trotz dieser grundsätzlichen Bedenken ein dauerhafter Mechanismus politisch gewollt sein, dann müssen zwingend
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in der Richtlinie klare und objektiv messbare Kriterien für die Zulässigkeit eines Eingriffes festgelegt werden. Schließlich ist zu verlangen, dass sich ein mögliches Zurückhalten von Zertifikaten in eine langfristige Strategie einordnet. Diese Strategie ist klar zu benennen. Es muss deutlich werden, dass es sich hierbei um einen einmaligen Eingriff handelt. Dieser Eingriff kann von der deutschen Energiewirtschaft daher nur unter der Voraussetzung befürwortet werden, dass er eingebettet wird in einen formalen Verständigungsprozess über anspruchsvolle verbindliche Zielvorgaben der EU bis zum Jahr 2030 unter Einschluss der Wechselwirkungen der Instrumente zur Förderung der Erneuerbaren Energien und der Maßnahmen zur Energieeffizienz mit dem Emissionshandelssystem. 20-Prozent-Klimaziel auf dem Prüfstand Mit dem Preisverfall der CO2-Zertifikate, der insbesondere seit dem Sommer 2011 zu beobachten ist, hat sich die Diskussion über eine Verschärfung des europäischen Klimaschutzziels bis 2020 intensiviert. Im Mittelpunkt steht dabei eine Anhebung des bereits vereinbarten Zieles, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 in Europa um 20 Prozent zu reduzieren. Die Europäische Kommission hat sich im Januar 2012 diesbezüglich mit einer möglichen Variante in einem Arbeitspapier beschäftigt. Im Mittelpunkt der vertieften Untersuchung stehen die bei einer Zielanhebung auf -30 Prozent ausgelösten Verteilungseffekte unter der Maßgabe, dass hiervon ein Anteil von 25 Prozentpunkten durch EU-interne Reduktionsmaßnahmen und 5 Prozentpunkten durch internationale Emissionsgutschriften (Off-SetMaßnahmen, flexible Projektmechanismen) erbracht würden. Die deutsche Energie- und Wasserwirtschaft hat immer wieder – zuletzt in ihrer Stellungnahme zur jüngsten Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Durban – das politische Ziel Deutschlands und Europas, beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle zu spielen, unterstützt. Unilaterale Klimaschutzleistungen können allerdings nicht beliebig ausgeweitet werden, ohne die eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu überfordern. Zudem haben ehrgeizige klimapolitische Vorleistungen zwar einen moralischen Vorbildcharakter, tragen aber effektiv kaum zur Stabilisierung des Weltklimas bei. Die zusätzlichen Belastungen, die sich aus einer Anhebung des europäischen Treibhausgasminderungsziels für die Wirtschaft ergäben, müssten auf europäischer Ebene über eine kosteneffiziente Verteilung der Anstrengungen zwischen dem europaweiten Emissionshandel und den übrigen, nicht vom Emissionshandel erfassten Sektoren in den einzelnen Mitgliedstaaten gerecht verteilt werden. Geschähe dies nicht, so wäre die Konsequenz einer solchen Verlagerung, dass Strom- und Fernwärmewirtschaft sowie die energieintensive Industrie durch erhöhte CO2-Kosten verstärkt belastet würden, während Haushalt-, Gewerbe- und Verkehrsbereich von zusätzlichen Treibhausgas- Minderungsmaßnahmen „verschont“ blieben. Ohne eine frühzeitige Einbindung der letztgenannten Bereiche werden die langfristigen energiepolitischen Ziele aber nicht erreichbar sein.
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Erneuerbare-Energien-Ausbauziel für 2030 Der Ausbau der erneuerbaren Energien dient dem Klimaschutz. Er dient aber zugleich auch unmittelbar der Versorgungssicherheit und dem schonenden Umgang mit knappen Ressourcen und reduziert die Abhängigkeit von Energieimporten. Der BDEW hat sich wiederholt für verbindliche Ziele auf europäischer Ebene für den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch über 2020 hinaus ausgesprochen. Er ist erfreut, dass sich die Europäische Kommission mit ihrer Mitteilung zur ErneuerbarenStrategie anschickt, die nötigen Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Bereits in seiner Stellungnahme zum Energiefahrplan 2050 und in seiner Stellungnahme zur Konsultation ”Renewable Energy Strategy” hat der BDEW weitreichende Feststellungen getroffen, die hier zusammengefasst werden: 



Der BDEW plädiert für ehrgeizige europäische Erneuerbare-Energien-Ziele für den Zeithorizont 2030 (und ggf. für 2040 und 2050). Auch hier gilt nach Auffassung des BDEW, dass der nationale Anteil Deutschlands an einem EU-Ziel bei grundsätzlich gleichgerichteten langfristigen Strategien nicht höher sein kann als der im Zuge der Energiewende in Deutschland bereits beschriebene und auch im internationalen Vergleich sehr ambitionierte Ausbaupfad.







Ziel muss es sein, eine zunehmende Heranführung der erneuerbaren Energien an den Markt und ihre Integration in das Energieversorgungsystem zu erreichen. In einem größeren europäischen Markt können sich stärkere Anreize und bessere Perspektiven für ein marktgetriebenes Handeln entwickeln. Es sollte zu diesem Zweck eine frühzeitige enge Zusammenarbeit zum Austausch bester Praktiken und Ansätze zur Einführung von Markt- und Systemintegrationselementen geben.



Die bisherige Debatte ist zu sehr durch die Fragestellung „Vollharmonisierung vs. Beibehaltung nationaler Fördersysteme“ geprägt gewesen. Noch dazu ist sie oft vor einem kurzen Zeithorizont geführt worden. Der BDEW empfiehlt eine evolutive Herangehensweise, an deren Ende eine Harmonisierung stehen kann. Der BDEW plädiert für eine stärkeren Konvergenz und eine stärkere Abstimmung nationaler Förderinstrumente unter einander sowie mit den europäischen Rahmenbedingungen. 



Nationale Ziele dürfen europäischen nicht widersprechen und die weitere Entwicklung eines europäischen Energie-Binnenmarktes nicht behindern.







Auch sollten die bereits heute in der EE-Richtlinie verankerten Kooperationsmechanismen innerhalb und außerhalb der EU stärker genutzt werden. Insofern wird eine stärkere europäische Koordination und Kooperation für notwendig erachtet.







Die Förderinstrumente sollten marktkonform ausgestaltet sein und die Marktintegration erneuerbarer Energien im Blick haben.







In dem Maße, in dem erneuerbare Energien über das im Emissionszertifikatehandel bereits berücksichtigte Maß hinaus ausgebaut werden und der Energieversorgung zur Verfügung stehen, müssen – bei aller Schwierigkeit der Berechnung der CO2-
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Vermeidungseffekte – die Emissionsbudgets des EZH entsprechend angepasst werden. Der BDEW sieht angesichts der erheblichen Gesamtkosten für den angestrebten Umbau der Energieversorgung in Deutschland und Europa eine größtmögliche Kosteneffizienz als unabdingbar an, um im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Europa eine Finanzierung sicherzustellen sowie die öffentliche Akzeptanz zu gewährleisten.



Energieeffizienz Durch den Kompromiss des Europäischen Parlaments und des Rats der Europäischen Union zur Energieeffizienzrichtlinie vom 13. Juni 2012 hat die Energieeffizienz auf europäischer Ebene eine deutlich höhere Verbindlichkeit erhalten. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass die darin niedergelegten Maßnahmen zusammen mit den nationalen Strategien der Mitgliedstaaten zu einer zusätzlichen Senkung des absoluten Primärenergieverbrauchs in der EU um 17 Prozent bis 2020 führen. Nationale Energieeffizienzziele der Mitgliedstaaten, wie sie jetzt – indikativ – im Richtlinienkompromiss beschlossen wurden, sind nach BDEW-Auffassung ein taugliches Instrument. Positiv ist die vorgesehene Flexibilität bei der Zielmessung, die in Form von Primär- oder Endenergieverbrauch, Primär- oder Endenergieeinsparung oder Energieintensität erfolgen kann. Prioritär sind nach BDEW-Meinung die Kennziffern ‚Primärenergieverbrauch‘ und ‚Energieintensität‘ zu verwenden.1 Diese Flexibilität wird allerdings durch das in der Richtlinie festgelegte absolute Verbrauchsziel für 2020 insofern konterkariert, als auch mit den flexiblen Intensitätszielen am Ende absolute Einsparungen erreicht werden müssen. Wie der BDEW bereits mit seiner Stellungnahme zum Energiefahrplan 2050 dargelegt hat, sollte eine Politik zur effizienten Nutzung von Energie dazu übergehen, die Effizienz des Primärenergieverbrauchs anzureizen, statt weiterhin auf Einsparungen der Endenergie abzuzielen. Ferner sollten alle relevanten Sektoren erfasst werden. Dabei sind Instrumente und Ziele – wie bereits in der gemeinsamen Erklärung von BDEW, BDI und DIHK zu den Verhandlungen über die Energieeffizienzrichtlinie dargelegt – so auszugestalten, dass Energieeffizienzvorgaben den EZH-Bereich nicht doppelt belasten. Auch zukünftig sollte Energieeffizienz durch marktkonforme Lösungen voran getrieben werden. Solange sich die Marktstrukturen in den Mitgliedstaaten noch signifikant unterscheiden, genießen subsidiäre Lösungen, die den Mitgliedern bei der Umsetzung Freiheit gewähren, Vorzug.



1



Einsparverpflichtungen für Energievertriebe oder Verteilnetzbetreiber, welche diese bei ihren Kunden zu erbrin-



gen haben, sind aber nicht zielführend, sondern kontraproduktiv. So hat eine im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellte Studie ermittelt, dass bei der Einführung von Einsparquotenverpflichtungen nahezu 50 % höhere Gesamtkosten gegenüber einer finanziellen Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen entstehen. Seite 11 von 13



Grundsätzlich sollten europäische Vorgaben zur Energieeffizienz unter strikter Beachtung der Kohärenz mit den Zielen des Klimaschutzes und der Erneuerbaren-Ausbaus formuliert werden.



Zusammenfassende Empfehlungen 



Bei weiteren unilateralen Emissionsminderungsanstrengungen – auch ohne Zustandekommen eines weltweiten Klimaschutzabkommens – ist die Gewährleistung eines europäischen Level-Playing-Fields erforderlich. Die zusätzlichen Belastungen, die sich aus einer Anhebung des europäischen Minderungsziels für die Wirtschaft ergäben, müssten auf europäischer Ebene über eine kosteneffiziente Verteilung der Anstrengungen zwischen dem europaweiten Emissionshandel und den übrigen, nicht vom Emissionshandel erfassten Sektoren in den einzelnen Mitgliedstaaten gerecht verteilt werden.







Angesichts der Erfordernisse eines unverfälschten Binnenmarkts wird eine zunehmende Koordinierung und Abstimmung der nationalen Energiepolitiken unerlässlich. Die Organe der EU sollten diesen Prozess konstruktiv begleiten. Eine Überarbeitung der existierenden Zielvorgaben für die Zeit nach 2020 ist aus Sicht des BDEW unumgänglich. Dabei sollte der CO2-Minderung eine Schlüsselrolle zufallen. Entscheidend wird sein, dass die Ziele sowohl mit der Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes und den anderen Zielen wie erneuerbare Energien und Energieeffizienz kompatibel als auch kosteneffizient sind.







Der BDEW fordert die Festlegung eines verbindlichen ambitionierten Emissionsminderungsziels für das Jahr 2030.







Das Instrument des Emissionshandels als zentrales Treibhausgasreduktionsinstrument muss fortgeführt und gestärkt werden.







Der BDEW unterstützt ein kurzfristiges „Backloading“ von Emissionszertifikaten als ersten, einmaligen aber noch nicht ausreichenden Schritt für die notwendige Reform des Emissionshandels, stellt allerdings gleichzeitig fest, dass es innerhalb der Branche durchaus unterschiedliche Einschätzungen über die Frage der Bewertung der Vor- und Nachteile eines solchen Eingriffes gibt. Wenn die EU-Kommission die Pläne für ein „Backloading“ weiterverfolgen sollte, dann dürfte ein solcher Eingriff lediglich einmalig zu Beginn der 3. Handelsperiode erfolgen und sollte eingebettet erfolgen in einen formalen Verständigungsprozess über anspruchsvolle verbindliche Zielvorgaben der EU bis zum Jahr 2030 unter Einschluss der Wechselwirkungen der Instrumente zur Förderung der Erneuerbaren und der Maßnahmen zur Energieeffizienz mit dem Emissionshandelssystem.







Der BDEW setzt sich für ein ehrgeiziges Ausbauziel der erneuerbaren Energien für das Jahr 2030 ein. Dabei plädiert er für eine stärkere Konvergenz und eine stärkere Abstimmung nationaler Förderinstrumente. Seite 12 von 13







Der BDEW fordert, dass die künftige Politik zur Verbesserung der Energieeffizienz auf die Minderung von Primärenergie ausgerichtet ist und der Grenzziehung zwischen EZH- und Nicht EZH-Sektor Rechnung trägt.



Ansprechpartner: Andreas Kuhlmann Telefon: +49 30 300199-1090 [email protected]



Dr. Stephan Krieger Telefon: +49 30 300199-1061 [email protected]
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